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Kreis Lippe 
 
254 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

06.04.2017 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Frau  
  Sandra Reuter   
  letzte bekannte Anschrift:  

Topsstr. 8, 51063 Köln  
   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 272 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Petkau  

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 
 
 
255 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 
 
An Frau Semire Beyaz, geb. am 05.10.1982, letzte bekann-
te Anschrift: Am Alten Teich 5, 32108 Bad Salzuflen, ist am 
13.04.2017 unter dem Aktenzeichen 360.1C71/MFT eine 
Ermahnung gem. § 4 StVG erlassen worden. 
 
Die Ermahnung konnte nicht zugestellt werden, da die Be-
troffene unbekannt verzogen ist, oder ihre Erreichbarkeit 
nicht hergestellt ist. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Ermah-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Betroffene kann die Ermahnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 193a in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 26.04.2017  KREIS LIPPE 
    Der Landrat 
    FG Straßenverkehr 
    Im Auftrage 
 
 
Römer 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 
 
 
256 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 
 
An Herrn Marco Sek, geb. am 26.04.1976, letzte bekannte 
Anschrift: Brückenstraße 2, 32760 Detmold, ist am 
24.04.2017 unter dem Aktenzeichen 360.1C71/MFT eine 
Ermahnung gem. § 4 StVG erlassen worden. 
 
Die Ermahnung konnte nicht zugestellt werden, da der Be-
troffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreichbarkeit 
nicht hergestellt ist. 
 
Gem. § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Ermah-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Ermahnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 193a in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 28.04.2017  KREIS LIPPE 
    Der Landrat 
    FG Straßenverkehr 
    Im Auftrage 
 
 
Römer 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
257 Bebauungsplan Nr. 1207 "Feuerwache Wüs-

ten", Ortsteil Wüsten 1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung 

 
Beschluss des Planungs– und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 25.04.2017 
 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1207 "Feu-

erwache Wüsten", Ortsteil Wüsten wird gemäß § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt.  
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Be-
schluss gehörenden Übersichtsplan hervor. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB wird in „einfacher Form“ - Planaushang 
für die Dauer eines Monats - beschlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

22.05.2017 – 21.06.2017 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanvorentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den  02.05.2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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258 Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels 
 
Das Dienstsiegel der städtischen Realschule im Schulzent-
rum Aspe wurde entwendet und wird hiermit für ungültig 
erklärt. 
Beschreibung des Siegels: Gummistempel, rund, Ø: 3,5 
cm, Zentrum: Landeswappen NRW, äußere Umschrift: 
Städtische Realschule Bad Salzuflen, innere Umschrift: 
Sekundarstufe I Im Schulzentrum Aspe.  
Hinweise zur Auffindung des Dienstsiegels sowie Anhalts-
punkte für eine unbefugte Nutzung nimmt die Stadt Bad 
Salzuflen entgegen (Tel.: 05222/ 952-374). 
 
Bad Salzuflen, den 03. Mai 2017 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Blomberg 
 
259 Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2013 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 GO 
NRW in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Blomberg am 17.11.2016 den vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss geprüften Gesamtabschluss zum 31.12.2013 
durch Beschluss bestätigt und dem Bürgermeister unein-
geschränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2013 ist gemäß § 96 
Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 29.11.2016 
angezeigt worden.  
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2013 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Gesamtergebnisrechnung sowie 
die Gesamtbilanz sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2013 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 11.05.2017 bis zur Feststellung des folgen-
den Gesamtabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) 
im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de / Verwaltung / öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar.  
 
Blomberg, den 20.04.2017 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Geise 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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260 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2015 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg am 17.11.2016 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss zum 31.12.2015 durch Beschluss festgestellt 
und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist gemäß § 96 Abs. 
2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 29.11.2016 
angezeigt worden.  
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Ergebnis- und Finanzrechnung 
sowie die Bilanz sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 11.05.2017 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) 
im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de / Verwaltung / öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 20.04.2017 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Geise 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Detmold 
 
261 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 
 
Hinweis auf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Detmold und der Stadt Oerlinghau-
sen über die Übertragung der Aufgaben der Vollstre-
ckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen inkl. auf-
sichtsbehördlicher Genehmigung 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt 
Detmold und der Stadt Oerlinghausen über die Übertra-
gung der Aufgaben der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher 
Geldforderungen inkl. aufsichtsbehördlicher Genehmigung 
und die Bekanntmachungsanordnung ist am 25.04.2017 im 
Kreisblatt Lippe veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich als Beteiligter dieser 
Vereinbarung gemäß §24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) hin. 
 
Detmold, 25.04 2017 
 
Stadt Detmold 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 
 
 
262 Inkrafttreten der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 14 „Eggestraße Ost“ 
Ortsteil:   Pivitsheide V.H. 
Änderungsgebiet: Bereich nördlich und südlich 

der Eggestraße 
 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung ist von der Be-
zirksregierung in Detmold mit Verfügung vom 07.04.2017  
- AZ.: 35.21.10-505/D.264 - gemäß § 6 Baugesetzbuch ge-
nehmigt worden. 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung  
 
Nr. 14 „Eggestraße Ost“ 
Ortsteil:   Pivitsheide V.H. 
Änderungsgebiet: Bereich nördlich und südlich 

der Eggestraße 
 
wirksam. 

 
Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Verlet-
zungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen GO NW beim Zustandekommen dieser Flä-
chennutzungsplanänderung kann gem. § 7 Abs. 6 
GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Flächen-

nutzungsplanänderungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold,  
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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263 Einladung zur 23. öffentlichen/nicht öffentli-

chen Sitzung des Rates am Donnerstag, 
18.05.2017, 17:00 Uhr, Stadthalle Detmold, 
Schlossplatz 7, 32756 Detmold, großer Fests-
aal 

 
Tagesordnung 

 
A. Öffentliche Sitzung 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschläge 
und Anfragen der Politik, Informationen der Verwal-
tung 

  
1.1 Schreiben der Fa. Sonntag v. 02.04.2017  

"Parken und Befahren der Fußgängerzone"  
-Schreiben ist beigefügt 

  
1.2 Schreiben der GRÜNE JUGEND Detmold v. 

02.05.2017 "Antrag auf Verlängerung der AST-
Fahrten" -Schreiben ist beigefügt 

  
1.3 Schreiben der Deutschen Post AG v. 26.04.2017 "Fi-

lialkonzept der Deutschen Post AG; Veränderung im 
Filialnetz" -Schreiben ist beigefügt 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 22. öffentli-
che Sitzung vom 30.03.2017 

  

3 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gre-
mien 

  
3.1 Wahl eines Mitgliedes sowie eines stellvertretenden 

Mitgliedes in den Seniorenbeirat der Stadt Detmold 
Vorlage: Fb 2/159/2017 

  

4 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
4.1 Zweite Änderung der Allgemeinen Vorschrift für die 

Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW 
Vorlage: VV/145/2017 

  
4.2 9. Satzung zur Änderung der „Satzung über die Un-

terhaltung von Übergangswohnheimen für die Unter-
bringung ausländischer Flüchtlinge in Detmold vom 
24.11.1997" 
Vorlage: Fb 2/163/2017 

  
4.3 Änderung von Satzungen zur Abwasserentsorgung 

aufgrund der Neufassung des Landeswassergeset-
zes NRW. 
Vorlage: Fb 5/114/2017 

  
4.4 Neuaufstellung der Entwässerungssatzung, notwen-

dig geworden durch die vorangegangene Neufas-
sung des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz –LWG NRW-), in 
Kraft getreten am 16.07.2016. 
Vorlage: Fb 5/171/2017 

  
4.5 Neuaufstellung der Satzung über die Entsorgung des 

Inhalts von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) 
Vorlage: Fb 5/172/2017 

  

 
4.6 Neuaufstellung der „Satzung zur Abänderung der 

Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasser-leitungen gemäß § 61 a Absätze 3 bis 7 
LWG NRW in dem Bereich 03 der Stadt Detmold 
vom 16.12.2010" über die Zustands- und Funktions-
prüfung bei privaten Abwasserleitungen gemäß § 46 
Absatz 2 Satz 1 LWG NRW. 
Vorlage: Fb 5/173/2017 

  

5 Bebauungspläne und sonstiges Baurecht 
  
5.1 Bebauungsplan 01-84 „Südholzschule“, (beschleu-

nigte) Aufstellung 
Ortsteil: Detmold Nord 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/004/2017 

  

6 I. Quartal 2017 
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Aus-
zahlungen 
- Inanspruchnahme von Kassenkrediten 
- über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermäch-
tigungen 
Vorlage: Fb 1/149/2017 

  

7 Umbau/Modernisierung der Schnitzelgrube im Turn-
leistungszentrum am Grabbe-Gymnasium 
Vorlage: Fb 5/120/2017 

  

8 Antrag des SPD-Ortsvereins Heidenoldendorf-
Hiddesen vom 27.11.2014 auf Zuerkennung einer 
Ehrengrabstätte für Karl Ehlers 
Vorlage: Fb 7/073/2017 

  

9 Antrag der Ratsfraktion B90/ Die Grünen vom 
08.03.2017  
"Umwelt- und klimaschonender Deutscher Wander-
tag in Detmold 2018  
-Schreiben ist beigefügt 

  
9.1 Umwelt- und klimaschonender Deutscher Wandertag 

in Detmold 2018 - Antrag der Ratsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen vom 08.03.2017 
Vorlage: Fb 8/180/2017 

  

10 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwer-
ke Detmold GmbH 
Vorlage: VV/167/2017 

  

11 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Detmold über die 
Stadtwerke Detmold GmbH an der Infrastruktur 
Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (IWB) und 
deren Komplementär-GmbH und an der Trianel 
Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG (TWB II) 
und deren Komplementär-GmbH 
Vorlage: VV/166/2017 

  

12 Beteiligung der Westfalen Weser Netz GmbH an der 
EnergieNetze Beverungen GmbH & Co. KG (ENB) 
Vorlage: VV/178/2017 
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13 Bürgerbeteiligung in Detmold 

Vorlage des überarbeiteten Leitlinien-Entwurfes der 
„Arbeitsgruppe Leitlinien“ 
Vorlage: VV/176/2017 

  

14 Verschiedenes 
  
B. nicht Öffentliche Sitzung 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschläge 
und Anfragen der Politik, Informationen der Verwal-
tung 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 22. nicht 
öffentliche Sitzung vom 30.03.2017 

  

3 Änderung des Gesellschaftsvertrages der DetCon 
GmbH 
Vorlage: Fb 1/157/2017 

  

4 Verschiedenes 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Gemeinde Extertal 
 
264 Hauptsatzung der GEMEINDE EXTERTAL vom 

03.05.2017 
 

Inhaltsübersicht 
 
 Präambel 
 
§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet 
§ 2 Wappen, Flagge, Siegel 
§ 3 Gleichstellungsbeauftragte 
§ 4 Unterrichtung der Einwohnerinnen und Ein-

wohner 
§ 5 Anregungen und Beschwerden 
§ 6 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
§ 7 Dringlichkeitsentscheidungen 
§ 8 Ausschüsse 
§ 9 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaus-

fallersatz 
§ 10 Genehmigung von Rechtsgeschäften 
§ 11 Bürgermeister 
§ 12 Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
§ 13 Öffentliche Bekanntmachungen 
§ 14 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entschei-

dungen 
§ 15 Inkrafttreten 
 
Präambel 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Gemeinde Extertal in seiner Sit-
zung am 6. April 2017 mit Mehrheit der gesetzlichen An-
zahl der Mitglieder des Rates die folgende Hauptsatzung 
beschlossen. 
 
In der Hauptsatzung der Gemeinde Extertal werden männ-
liche Bezeichnungen benutzt. Eine konsequente Anwen-
dung einer weiblichen und einer männlichen Nennung wür-
de zu einer Unleserlichkeit der Hauptsatzung führen und 
die Verständlichkeit der Aussagen in Frage stellen. Es wird 
deshalb an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass Frauen 
und Männer in der Hauptsatzung gleichrangig angespro-
chen werden. 
 

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 

 
Die Gemeinde Extertal besteht seit dem 1. Januar 1969. 
Der Gemeinde gehören die Ortschaften 
 
 Almena   Laßbruch 
 Asmissen  Meierberg 
 Bösingfeld  Nalhof 
 Bremke   Rott 
 Göstrup   Schönhagen 
 Kükenbruch  Silixen 
 
an. 
 
Das Gemeindegebiet umfasst 92,5 km². 
 
 
 
 

 
§ 2 

Wappen, Flagge, Siegel 
 
(1) Der Gemeinde ist mit Urkunde des Regierungspräsi-

denten vom 8. Oktober 1970 das Recht zur Führung ei-
nes Wappens verliehen worden. 

 
Beschreibung des Wappens: 
Von Silber (Weiß) und Grün schrägrechts geteilt, oben 
mit einem roten achtstrahligen Stern, unten mit einem 
goldenen (gelben) Wellenschrägbalken belegt.  

 
(2) Der Gemeinde ist ferner mit Urkunde des Regierungs-

präsidenten vom 8. Oktober 1970 das Recht zur Füh-
rung einer Flagge verliehen worden. 

 
Beschreibung der Flagge: 
Von Grün und Weiß längsgestreift mit dem von der Mit-
te zur Stange verschobenen Wappenschild der Ge-
meinde. 

 
(3) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel mit dem Gemein-

dewappen. Das Dienstsiegel gleicht in Form und Größe 
dem dieser Hauptsatzung beigedrückten Siegel. 

 
 

§ 3 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige 

Gleichstellungsbeauftragte. Diese kann auch mit einem 
Anteil der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für 
den Bereich Gleichstellung tätig sein. 

 
(2) Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der 

Gleichstellungsbeauftragten für den Aufgabenbereich 
der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG NRW. 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben 

und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange 
von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die 
Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Aner-
kennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesell-
schaft haben. Dies sind insbesondere soziale, organisa-
torische und personelle Maßnahmen, einschließlich 
Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vor-
stellungsgespräche; die Gleichstellungsbeauftragte 
wirkt insbesondere bei der Aufstellung und Änderung 
des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des 
Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungplans 
mit. 

 
(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbe-

auftragte über geplante Maßnahmen gemäß Abs. 3 
rechtzeitig und umfassend. 
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(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Bera-

tungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches behandelt 
werden, an Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des 
Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. 
 
Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die 
Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reichs unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister vor-
ab zu informieren. 
Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine 
Angelegenheit des Aufgabenbereiches der Gleichstel-
lungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister bzw. 
bei Ausschusssitzungen dem Ausschussvorsitzenden. 

 
(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsge-

genständen, die den übrigen Rats- bzw. Ausschussmit-
gliedern zugesandt werden, sind spätestens gleichzeitig 
auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs in Frage ste-
hen. 

 
(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenhei-

ten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den Be-
schlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in 
diesem Fall hat der Bürgermeister den Rat zu Beginn 
der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
chen Gründe hinzuweisen. 

 
§ 4 

Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame 

Angelegenheiten der Gemeinde zu unterrichten. Die 
Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über 
die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in 
der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche 
Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung besonde-
rer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Ein-
wohnerversammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu 
Fall. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere statt-

finden, wenn es sich um Planungen oder Vorhaben der 
Gemeinde handelt, die die strukturelle Entwicklung der 
Gemeinde unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerversamm-
lung kann auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt 
werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerver-

sammlung beschlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit 
und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohner 
durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die in der Ge-
schäftsordnung für die Einberufung des Rates festge-
legten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bür-
germeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu 
Beginn der Versammlung unterrichtet der Bürgermeis-
ter die Einwohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und 
Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. An-
schließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich zu 
den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat 
zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und 
dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung 
findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der 
Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu 
unterrichten. 

 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung 

obliegende Unterrichtungspflicht bleibt unberührt. 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 

mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwer-
den an den Rat zu wenden. Anregungen und Be-
schwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in 
den Aufgabenbereich der Gemeinde Extertal fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufga-

benbereich der Gemeinde Extertal fallen, sind vom 
Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Bürgern, die weder Anregungen oder 

Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklä-
rungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bür-
germeister zurückzugeben. 

 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden 

bildet der Rat gem. § 57 GO NRW einen Beschwerde-
ausschuss. Dem Beschwerdeausschuss gehören 5 
Mitglieder an. 

 
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwer-

den nach Abs. 4 zuständige Ausschuss hat diese inhalt-
lich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Ent-
scheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung 
kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur 
Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. 

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angele-

genheit, die den Gegenstand einer Anregung oder Be-
schwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO 
NRW), bleibt unberührt. 

 
(7) Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, Anregun-

gen oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße 
Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Bera-
tung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der not-
wendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden 

soll abgesehen werden, wenn 
a) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Be-

schwerden kein neues Sachvorbringen vorliegt. 
 
(9) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach 

Abs. 4 zuständigen Ausschusses durch den Bürger-
meister zu unterrichten. 

 
§ 6 

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung: „Rat der Gemeinde Ex-

tertal“.  
 
(2) Die Ratsmitglieder führen die Bezeichnung „Ratsherr“. 

Weibliche Ratsmitglieder führen die Bezeichnung „Rats-
frau“. 
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§ 7 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder 
des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 
und 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in 

der Gemeindeordnung oder in anderen gesetzlichen 
Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet 
werden. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungera-
de sein. 

 
(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten 

ihres Aufgabenbereiches die Entscheidungen dem Bür-
germeister zu übertragen. 

 
(3) Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen be-

stimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall 
die Entscheidung vorbehalten.  

 
(4) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allgemeine 

Richtlinien aufstellen. 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 

 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädi-

gung in Form eines monatlichen Pauschalbetrages und 
ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO NRW 
für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Fraktionssit-
zungen. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das 
Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 20 Sitzungen im 
Jahr beschränkt. 

 
(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhal-

ten für die im Rahmen der Mandatsausübung erforderli-
che Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen 
ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO NRW. 
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles 
auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stell-
vertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl der Frakti-
onssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, 
wird auf 20 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf 

Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Man-
datsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeits-
zeit erforderlich ist. Der Verdienstausfall wird für jede 
Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei 
die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der 
Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen 

Regelstundensatz, es sei denn, dass sie ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Re-
gelstundensatz wird auf 8,84 € festgesetzt. In kei-
nem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag 
von 15,34 € je Stunde überschreiten. 

 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regel-

stundensatz übersteigende Verdienstausfall gegen 
entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

 

 
c) Selbständige können eine besondere Verdienstaus-

fallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie einen 
den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des 
Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten 
Angaben versichert wird. 

 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 

Personen führen, von denen mindestens eine ein 
Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebe-
dürftige Person nach dem SGB XI ist, oder die ei-
nen Haushalt mit mindestens 3 Personen führen, 
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche 
erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandats-
bedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens 
den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des 
Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für ei-
ne Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund der man-
datsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwen-
dig werden, werden auf Antrag in Höhe der nach-
gewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskos-
ten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. 
Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, besonde-
re Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft 
nachgewiesen. 

 
(4) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO 

NRW und Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit 
mindestens 8 Mitgliedern auch ein stellvertretender 
Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 
stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 
Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - erhal-
ten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitglie-
dern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsent-
schädigung nach Maßgabe der EntschVO NRW. 

 
(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüs-

sen des Rates grundsätzlich eine zusätzliche Auf-
wandsentschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden 
gemäß § 46 Satz 2 GO NRW folgende Ausschüsse 
ausgenommen: 

 
Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung, 
Ausschuss für Generationen, Schule, Soziales und 
Sport, 
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, 
Betriebsausschuss, 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss, 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
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§ 10 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 
(1) Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern des Rates oder 

der Ausschüsse sowie mit dem Bürgermeister und den 
leitenden Dienstkräften der Gemeinde bedürfen der 
Genehmigung des Rates. 

 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tari-
fe abgeschlossen werden, 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der 
Grundlage einer von der Gemeinde vorgenomme-
nen Ausschreibung zugestimmt hat, 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) darstellt. 

 
(3) Leitende Dienstkräfte i. S. dieser Vorschrift sind der 

Bürgermeister und sein allgemeiner Vertreter. 
 

§ 11 
Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen 

des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit 
nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen be-
stimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall 
die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in 
der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die Aus-
schüsse der Gemeinde Extertal festgelegt. 

 
(2) Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Aussprache eh-

renamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. 
 

§ 12 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 

 
Zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters 
wird ein Beamter durch den Rat bestellt. 

 
§ 13 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die 

durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden 
vollzogen durch Bereitstellung im Internet 
(www.extertal.de), soweit gesetzlich nicht etwas ande-
res bestimmt ist, für die Dauer von mindestens einer 
Woche. Nachrichtlich wird auf die erfolgte Bereitstellung 
und die Internetadresse durch Aushang im Bekanntma-
chungskasten am Rathaus der Gemeinde Extertal hin-
gewiesen. 

 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde nach 

dem BauGB, die eine Ortsüblichkeit fordern, werden 
zusätzlich durch Aushang im Bekanntmachungskasten 
am Rathaus Extertal für die Dauer von mindestens ei-
ner Woche vollzogen, wobei gleichzeitig durch das In-
ternet auf den Aushang hinzuweisen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden 

durch Aushang im Bekanntmachungskasten am Rat-
haus Extertal, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, öffentlich 
bekannt gemacht. Bei der Bestimmung der Dauer des 
Aushangs sind die in der Geschäftsordnung festgeleg-
ten Ladungsfristen zu beachten. Auf den einzelnen Be-
kanntmachungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und 
der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tage nach der Ratssitzung 
erfolgen. 

 
(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 

festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonsti-
ger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt 
die Bekanntmachung ausschließlich im Bekanntma-
chungskasten am Rathaus Extertal. Ist der Hinderungs-
grund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung 
nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

 
§ 14 

Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen 
 
(1) Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Bediens-

teten der Gemeinde. 
 
(2) Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundver-

hältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten in 
Führungsfunktion zur Gemeinde verändern, trifft der 
Rat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Im Übrigen gel-
ten die Bestimmungen des § 73 Abs. 3 GO NRW. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die vom Rat der Gemeinde 
Extertal beschlossene Hauptsatzung vom 13.01.2016 au-
ßer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Wortlaut der vorstehenden Satzung stimmt mit dem 
Beschluss des Rates der Gemeinde Extertal vom 
06.04.2017 überein und wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt 

 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FG I.1 - Innere Verwaltung/No 
 
32699 Extertal, 03.05.2017 
 
gez. 
 
 
Monika Rehmert 
Bürgermeisterin 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
265 Bekanntmachung Wahl einer Schiedsperson 

für den Schiedsamtsbezirk Horn-Bad Meinberg 
 
Für den Schiedsamtsbezirk Horn-Bad Meinberg hat der Rat 
der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 
06.04.2017 für die Dauer von fünf Jahren zur Schiedsper-
son 
 
Frau Silvia Geise 
Bornsberg 16 
32805 Horn-Bad Meinberg 
Tel.: 05234 / 5109 
 
wiedergewählt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 18.04.2017 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Barz 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Lage 
 
266 Durch Beschluss des Landrates des Kreises 

Lippe – Fachbereich 4 Umweltenergie - in 
Detmold vom 30.03.2017, Az.: 4.3-7022-05/32, 
ist der Plan für das Vorhaben 

 
Erweiterung der Bodendeponie (Deponieklasse 0) an der 
Heipker Straße in Lage, Gemarkung Pottenhausen, Flur 7, 
Flurstucke 80, 82, 83, 84 und in Leopoldshöhe, Gemarkung 
Krentrup, Flur 2, Flurstucke 157, 298 (je tlw.) 
 
gemäß  
 
- § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) in 
Verbindung mit dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) 

 
- §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsverfahrensge-
setz NRW - VwVfG NRW). 

 
- §§ 35 ff des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG) 

 
- Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Depo-

nieverordnung – DepV) festgestellt worden. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbe-
schlusses lautet: 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann inner-
halb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Min-
den, Königswall 8, 32423 Minden, schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären. 
Daneben besteht auch die Möglichkeit, die Klage in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver-
waltungs- und den Finanzgerichten im Lande NRW – 
ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW S. 548, 
SGV. NRW S. 320) zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes vom 
16.05.2001 (BGBl. I S. 876) versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt wer-
den. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Falls die Klage schriftlich 
oder zur Niederschrifterhoben wird, sollen der Klage 
nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten kön-
nen. 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und des festgestellten Planes lie-
gen  

 
ab dem     18.05.2017 
 
für die Dauer von  
zwei Wochen bei der  Stadt Lage, Bürgerbüro,  

Bergstraße 21, 32791 Lage 
 
während der  
allgemeinen  
Dienststunden Montag 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 

Dienstag 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Mittwoch 08.00 Uhr bis 13.00 
Uhr, Donnerstag 07.30 Uhr bis 
18.00 Uhr, Freitag 07.30 Uhr bis 
13.00 Uhr und jeweils am 1. 
Samstag im Monat 09.30 bis 
12.30 Uhr 

 
zur allgemeinen Einsicht aus. Dieser Bekanntmachungstext 
und der Planfeststellungsbeschluss sind auch auf der In-
ternetseite der Stadt Lage (www.lage.de) unter: Rathaus 
und Politik/Bürgerservice/Bekanntmachungen abrufbar. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist (02.06.2017) gilt der Be-
schluss gemäß § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) gegen-
über den übrigen Betroffenen als zugestellt. 
 
Detmold, 10.04.2017  
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
FG 680 - Umweltrecht, Controlling 
als Untere Abfallbehörde 
Im Auftrag 
 
Meierrieks 
 
Az.: 4.3-7022-05/32     
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 74 
Abs. 4 VwVfG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 24.04.2017 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 
 
 
267 3. Änderung des Bebauungsplans G 274 

„Neudörnweg“ im OT Müssen der Stadt Lage 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB 

 
3. Änderung des Bebauungsplans G 274 „Neudörn-
weg“ im OT Müssen der Stadt Lage im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 a BauGB 
 
hier: Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung und 

Erweiterung sowie  
 frühzeitige Beteiligung 
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Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 23.02.2017 die 
Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans G 274 
„Neudörnweg“ der Stadt Lage im OT Müssen als beschleu-
nigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB beschlossen.  
 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans G 
274 „Neudörnweg“ im OT Müssen der Stadt Lage wird ge-
mäß § 2 BauGB beschlossen. Die Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs sind im Planauszug im Maßstab 1:5.000 
dargestellt. Es soll ein beschleunigtes Verfahren gem. § 13 
a BauGB mit frühzeitiger Beteiligung durchgeführt werden.“ 
 
Der vorgenannte Beschluss wird hiermit gemäß §§ 2 Abs. 
1 und 13 a Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Die 
frühzeitige Beteiligung wird wie folgt durchgeführt: 
 
Der Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Erläuterungen 
(Allgemeine Ziele und Zwecke) liegt in der Zeit vom  
 

11. Mai 2017 bis einschl. 2. Juni 2017 
 
während der Dienststunden beim Fachteam Planen der 
Stadt Lage, St.-Johann-Straße 6, 1. Obergeschoss, zur 
Einsichtnahme bereit. Zusätzlich kann der Vorentwurf im 
Internet eingesehen werden unter: 
 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Während dieser Zeit hat gemäß § 3 Abs. 1 BauGB jeder 
die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Bebauungsplanaufstellung und die wesentlichen 
Auswirkungen zu informieren. Stellungnahmen können 
schriftlich eingereicht oder mündlich zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Informationsmaterial wird den Interes-
sierten zur Verfügung gestellt. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die in den ausliegenden Plan-
unterlagen vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird hiermit be-
kannt gemacht, dass der Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert werden soll.  
 
Lage, 27. April 2017 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Stadt Lügde 
 
268 Satzung vom 02.05.2017 zur 2. Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Lügde vom 28.05.2014 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt durch 
Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 
vom 28. November 2016 (GV. NRW. S. 965 ff.) geändert, 
hat der Rat der Stadt Lügde am 24.04.2017 mit der Mehr-
heit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder die folgen-
de Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 3 Abs. 2 S. 3 wird das Wort „muss“ durch das Wort 
„soll“ ersetzt.  
 

§ 2 
 
In § 9 Abs. 5 wird die Bezeichnung „Bau- und Planungs-
ausschuss“ ersetzt durch die aktuelle Bezeichnung „Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen“. 
 

§ 3 
 
§ 10 Abs. 1 wird um folgenden Text ergänzt: 
 
Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen 
des Rates grundsätzlich eine zusätzliche Aufwandsent-
schädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 
Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 Satz 
2 GO NRW folgende weitere Ausschüsse ausgenommen: 
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, 
- Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Sozia-
les, 
- Ausschuss für Kindertagesstätten und Schulen, 
- Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Forsten, 
- Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
In § 10 Abs. 6 f) wird der Betrag „20,00 € je Stunde“ durch 
den Betrag „80,00 € je Stunde“ ersetzt.  
 

§ 4 
 
§ 13 „Stellvertreter des Bürgermeisters, Fraktions-
vorsitzende sowie deren Vertreter“ erhält folgende Fas-
sung:  
 
Stellvertretende Bürgermeister/innen nach § 67 Abs. 1 GO 
NRW und Fraktionsvorsitzende – bei Fraktionen mit min-
destens 8 Mitgliedern auch ein/e stellvertretende/r Vorsit-
zende/r, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertre-
tende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 
3 stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den Ent-
schädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO 
NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 
GO NRW in Verbindung mit der EntschVO.  
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
§ 14 Abs. 3 wird wie folgt korrigiert: 
 
„c) Elbrinxen: gegenüber dem Gebäude Obere Dorfstr. 1 
(ehem. Sparkasse)“ 
„g) Niese: Parkplatz Ortsmitte“ 
 

§ 6 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Haupt-satzung der 
Stadt Lügde vom 28.05.2014 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 
NRW. 2023) – in der gegenwärtigen Fassung- gem. § 7 
Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Lügde, 02.05.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Heinz Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Jobcenter Lippe 
 
269 Öffentliche Zustellung einer Endgültigen Fest-

setzung des Leistungsanspruches und Rück-
forderung gemäß § 41a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II) vom 26.04.2017 für 
die Zeit vom 01.02.2016 bis 30.06.2016 an 
Herrn Shiraz Korazi, zuletzt bekannte An-
schrift: Oststr. 20, 32107 Bad Salzuflen 

 
An Herrn Shiraz Koraci ist am 26.04.2017 unter dem Ak-
tenzeichen 6.220.2.20.33.0127.6 eine endgültige Festset-
zung des Leistungsanspruches und Rückforderung gemäß 
§ 41a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) für 
die Zeit vom 01.02.2016 bis 30.06.2016 erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da  Herr Koraci 
nach unbekannt verzogen ist. Die aktuelle Anschrift ist 
nicht bekannt, so dass er vom Einwohnermeldeamt der 
Stadt Bad Salzuflen von Amtswegen nach unbekannt ab-
gemeldet wurde.  
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die 
Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grund-
sätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort      , Wirtschaftliche Hilfen, hier: Anschrift, in 
hier: PLZ und Ort, Zimmer       während der üblichen 
Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
     , den       
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
hier: Name des Sachbearbeiters 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 
 
 
270 Öffentliche Zustellung eines Erstattungsbe-

scheides vom 20.04.2017 für die Zeit vom 
01.08.2016 bis 30.09.2016 an Frau Bianca Bie-
ler 

 
An Frau Bianca Bieler ist am 20.04.2017 unter dem Akten-
zeichen 6.210.2.22.10.0193.5 ein Erstattungsbescheid er-
lassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Bianca 
Bieler unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die  

 
Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grund-
sätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2, in 
32758 Detmold, Zimmer 138 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 27.04.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Arkadiusz Koleczka 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 

 
 
271 Öffentliche Zustellung eines Festsetzungsbe-

scheides vom 20.04.2017 für die Zeit vom 
01.05.2016 bis 31.07.2016 an Frau Bianca Bie-
ler 

 
An Frau Bieler Bianca ist am 20.04.2017 unter dem Akten-
zeichen 6.210.2.22.10.0193.5 ein Festsetzungbescheid er-
lassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Bianca 
Bieler unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustel-lung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftli-che Hilfen für Selbstständi-
ge, Wittekindstr. 2, in 32758 Detmold, Zimmer 138 wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 27.04.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Arkadiusz Koleczka 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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272 Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbe-

scheides vom 13.04.2017 für die Zeit ab dem 
01.02.2017 an Frau Sarah Sundermann 

 
An Frau Sarah Sundermann ist am 13.04.2017 unter dem 
Aktenzeichen 6.232.2.20.07.0087.6 ein Ablehnungsbe-
scheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Sarah 
Sundermann unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 017 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 03.05.2017 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
 
Im Auftrag 
 
 
Julia Hornung 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
273 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn findet statt am 
 

Mittwoch, 24. Mai 2017, 18:00 Uhr 
Tagungsort: Hauptstelle Paderborn der Sparkasse 

Paderborn-Detmold, Tagungsräume Pader und Ükern 
Hathumarstraße 15-19, 33098 Paderborn. 

 
Tagesordnung 

 
1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekanntgabe 

von Mitteilungen 
 

2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-
bandsversammlung vom 07. Dezember 2016 

 
3. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold im Geschäftsjahr 2016 sowie 
Perspektiven für das Geschäftsjahr 2017 

 
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahres-

überschusses des Geschäftsjahres 2016 der Sparkasse 
Paderborn-Detmold gem. § 8 (2) g) SpkG NW i. V. m. § 
25 SpkG NW  

 
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Organe der 

Sparkasse Paderborn-Detmold für das Geschäftsjahr 
2016 gem. § 8 (2) f) SpkG NW 

 
6. Gemeinsamer Bericht von Vorstand und Verwaltungsrat 

über die Einhaltung des „Corporate Governance Kodex 
für Sparkassen in Nordrhein-Westfalen“ 

 
7. Information über den Orientierungsbeschluss des Ver-

waltungsrates über die Ergebnisverwendung der Spar-
kasse für die Jahre  2017-2021 

 
8. Wahlen zum Sparkassenzweckverband der Sparkasse 

Paderborn-Detmold 
 

8.1. Wahl des ersten Stellvertreters für den Vorsitzen-
den der Verbands-versammlung gem. § 6 Abs. 1 
der Satzung des Sparkassenzweckverbandes für 
die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 16.08.2017 

8.2. Wahl des ersten Stellvertreters des Verbandsvor-
stehers gem. § 9 Abs. 1 der Satzung des Sparkas-
senzweckverbandes für die zweite Hälfte der Wahl-
periode ab 16.08.2017 

8.3. Bestimmung eines Mitunterzeichners der Nieder-
schriften sowie eines Stellvertreters gem. § 8 Abs. 6 
der Satzung des Sparkassenzweckverbandes für 
die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 16.08.2017 
 

9. Wahlen zum Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-
Detmold gem. § 7 der Satzung des Sparkassenzweck-
verbandes i. V. mit §§ 8, 10-13 SpkG NW 

 
9.1 Wahl des vorsitzenden Mitglieds des Verwaltungs-

rates der Sparkasse Paderborn-Detmold für die 
zweite Hälfte der Wahlperiode ab 16.08.2017 

 
9.2 Wahl von ordentlichen Mitgliedern des Verwaltungs-

rates der Sparkasse  
Paderborn-Detmold für die zweite Hälfte der Wahl-
periode ab 16.08.2017 

 
9.3 Wahl des ersten stellvertretenden Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates der Sparkasse Paderborn-
Detmold für die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 
16.08.2017 

 
9.4 Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 

des Verwaltungsrates der Sparkasse Paderborn-
Detmold für die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 
16.08.2017 

 
9.5 Wahl von stellvertretenden Mitgliedern des Verwal-

tungsrates der Sparkasse Paderborn-Detmold für 
die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 16.08.2017 

 
9.6 Wahl des sog. Beanstandungsbeamten aus dem 

Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der Zweckver-
bandsmitglieder gem. § 11 Abs. 3 SpkG NW für die 
zweite Hälfte der Wahlperiode ab 16.08.2017 

 
9.7 Wahl des Stellvertreters des sog. Beanstandungs-

beamten aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbe-
amten der Zweckverbandsmitglieder gem. § 11 Abs. 
3 SpkG NW für die zweite Hälfte der Wahlperiode 
ab 16.08.2017 

 
10 Wahl der vom Träger der Sparkasse zu entsendenden 

Mitglieder der Verbandsversammlung des Sparkassen-
verbandes Westfalen-Lippe gem. § 5 Abs. 2a) der Sat-
zung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe 
(SVWL-Sa.) und ihrer Vertreter gem. § 5 Abs. 3 SVWL-
Sa. für die zweite Hälfte der Wahlperiode ab 
16.08.2017 
 

11 Verschiedenes 
 
Detmold, den 10. Mai 2017 
 
 
gez. Dr. Axel Lehmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
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Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
274 Kraftloserklärung zweier Sparurkunden 
 
Da die Sparurkunden Nr. 3515042434 und 3515006595 
ausgestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold als  
Rechtsnachfolger der ehemaligen Sparkasse Paderborn,  
aufgrund unseres Aufgebots vom 19.12.2016 
nicht vorgelegt wurden, werden sie für kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 02.05.2017 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.05.2017 
 

 
 
 
 


